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spätestens »ul Ende Januars, und inen» er uns Michaelis enl-

lassen zu rverden wünsch!, spätestens inil Ende HennronatS an den

Erftehungsraih einzugeben.

!j. 23. Dee Erzichungsrath übt die Aufsicht über das Seminar

durch eine besondere Aufsichtsbehörde von 7 Mitgliedern ans,

welche er theils in, theils ansier seiner Mitte ans die Dauer von
à Iahren erwählt. Dieselbe ninnnt regelmässig Visitationen im
Seminare vor; sie wacht über treue Pflichterfüllung von Seilen
ves Direktors und der Lehrer; sie genehmiget das Lektionsver-
reichlich, welches halbjährlich von der Lehrerschaft nach Vorschrift
des über den Lehrplan zn erlassenden Reglements entworfen wird,
und ebenso den Lehrplan für allftillige MUederholnngsknrse. Der
Direktor ist als berathendes Mitglied in allen Sitzungen der

Aufsichtsbehörde einznbcrnsen, mit Ausnahme derjenigen Berathungen,
die seine Person betreffen; die übrigen Lehrer können zu den

Sitznngen beigezogen werden, so oft die Aufsichtsbehörde es für
nöthig erachtet.

lj. 2k. Der Erziehnngsrath erläßt die nöthige» Reglemenle

n»ier Genehmigung des RegirnngSralhes.
tz. 25. Durch gegenwärtiges Gesetz sind die frühern vom 2d

Herbstinvnai 1836 nnd 26. Christmvnat 1837, so wie alle andern
demselben widersprechenden Gesetze nnd Verordnungen aufgehoben,

lieber g a n g s be st i m m n n g e n.

z. 26. Auf Mai 1811) ist das bisherige Seminar für aufgehoben

nnd säinimliche Lehrstellen für erlediget erklärt; dafür tritt
mil diesem Zeitpunkte das neue Gesetz in Kraft.

H. 27. Bezüglich ans die an dem gegenwärtigen Seminar
definitiv angestellten Lehrer, insofern solche an die »ene Anstalt
nicht niebr gewählt werden, ist der Negirnngsrath beauftragt, dem

gr. Rathe einen Antrag auf angemessene Entschädigung zu
hinterbringen.

H. 28. Für den Uebergang der jetzigen Seininarzöglinge der

verschiedenen Klassen in die neue Anstalt wird der Erziehnngsrath
die nöthige» Anordnungen treffen

(Fortsetzung folgt.)

Genf.
Lins der Rede über den öffentlichen Unterricht von Herrn

Professor Eellerier, Rektor der Akademie von Gens, gehalten den
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8. August 1852 bei der Promotionsfeier, gehl hervor. das; auch

im verflossenen Schuljahre in den verschiedenen Bildungsanstalien
Genfs Erfreuliches geleistet morden ist. Das Iwllöoo jGpmna-
sium) zählte 471 Schuler. welche sich durch ihren Eifer und durch

ihre Fortschritte im Vergleich zu den Schülern der frühern Jahre
sehr vorlheilhaft auszeichneten, wozu nebst der Tüchtigkeit der

Lehrer vorzüglich auch der Umstand beigetragen haben mag, vast

die Aeltern endlich einmal einzusehen schienen, sie müssen mil den

Lehrern Hand in Hand gehen. Die Akademie war von 238 Stu-
deuten besucht, von denen einige nur im Wintersemester, andere

bloß im Soinmerseniester die Vorlesungen besuchten. Die Leistn»-

gen der Lehrer und Schüler waren im Ganzen sehr befriedigend,
ungeachtet die Akademie du.ch den Tod der ausgezeichneten Herren
Professoren de Candolle, de Sismondi und de la Planche einen

bedeutenden, noch nicht wieder ersetzten Verlust erlirren hat. und

ungeachtet die politischen Unruhen auf Lehrer und Schüler
bisweilen hemmend wirkten, zumal, da viele Lehrer in den Ver-
sassungSrath gewählt wurden und längere Zeit ihre Hauptthätigkeil
aus die Geschäfte desselben wenden mußten. Die gestellten Preisfragen

wurden von mehrere» Studenten zur größten Zufriedenheit
gelöst; überhaupt zeigte sich im Allgemeine» unter denselben eine

regere Aufmerksamkeit und ein anständigeres Betragen als früher-
hin, so daß im nächsten Schuljahre, wenn die politische Ruhe
nicht etwa wieder gestört wird. höchst befriedigende Resultate zu

erwarten sind

Hannover.
Die zweite Kammer der Ständeversammlung hat den Beschluß

gefaßt! „dem Kabinel Sr, k, Majestät zu erklären, daß nach

Ansicht der Stände eine wesentliche Verbesserung des Volksschulwesens

die ernstlichste Aufmerksamkeit verdiene, und daß Stände
daher dem königl. Kabinet angelegentlichst empfehlen, diesen

hochwichtigen Gegenstand baldthunlichst in Ueberlegung zu nehmen,
auch solcherhalb entweder an die allgemeine Ständeversammlung,
oder in so weit es zur Erreichung des Zweckes nothwendig oder

wünfchenswerth erscheinen möchte, an dir Provinziallandschaften
die geeignete» Mittheilungen gelangen zu lassen," Am l!>. Fed
d, I. ist auch die erste Kammer diesem Beschlusse mit großer
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